
Anlage „Gewichtung der Zuschlagskriterien“      

Folgende Zuschlagskriterien werden zur Bewertung Ihres Angebots mit herangezogen: 

1. Preis (40%) 

o Auf Basis des Nettopreises 

 

2. Fachliche Referenzen / Expertise (60%)  

o Erfahrungen, bzw. Referenzen mit ähnlichen, vergleichbaren 

Vergabeverfahren für öffentliche Auftraggeber (50%) 

o Expertise in Vergaberecht und Städtebau, Architektur, Freiraumplanung (50%) 

 
 
Bewertungsmaßstab für das Kriterium Preis:  

• 4 Punkte = günstigstes Angebot + bis zu 2,5% 
• 3 Punkte = günstigstes Angebot + mehr als 2,5% und bis zu 10% 
• 2 Punkte = günstigstes Angebot + mehr als 10% und bis zu 20% 
• 1 Punkt = günstigstes Angebot + mehr als 20% und bis zu 30% 
• 0 Punkte = günstigstes Angebot + mehr als 30% 

 

Bewertungsmaßstab für die Kriterien Fachliche Referenzen / Expertise und Optionale 
Leistungen:  

• 4 Punkte = Erwartungen voll erfüllt 
• 3 Punkte = Erwartungen fast vollständig erfüllt 
• 2 Punkte = Erwartungen teilweise erfüllt 
• 1 Punkt = Erwartungen nur gering erfüllt 
• 0 Punkte = Erwartungen nicht erfüllt 

 


